
Anlage 5 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

[1] 

 

 
 

Nutzungsvertrag 
 
 
zwischen   der Stadt Eisenhüttenstadt 
    Zentraler Platz 1 
    15890 Eisenhüttenstadt 
    vertreten durch die Bürgermeisterin, 
    Frau Dagmar Püschel 
 
    - Überlasser - 
 
 
und    dem Landkreis Oder-Spree 
    Breitscheidstraße 7 
    15848 Beeskow 
    vertreten durch den Landrat, 
    Herrn Manfred Zalenga 
 
    - Nutzer - 
 
 

§ 1 Nutzungsgegenstand 
 

(1) Die Stadt Eisenhüttenstadt überlässt dem Landkreis das auf dem städtischen Grund-
stück – ehem. Zentrum für Arbeitslehre, Diesterwegring, 15890 Eisenhüttenstadt – 
befindliche Objekt Depot Dokumentationszentrum „Alltagskultur der DDR“ sowie da-
zugehörige Außenflächen (Anlage 5a) zur Nutzung. 
 

(2) Die ausgeführten Vertragsgegenstände werden überlassen wie sie stehen und lie-
gen. 
 
 

§ 2 Nutzungszweck 
 

(1) Das Objekt wird ausschließlich zum Betrieb eines Depots für das Dokumentations-
zentrums überlassen. 

 
 

§ 3 Nutzungsdauer 
 

(1) Der Vertrag wird für die Dauer von 4 Jahren geschlossen. Er beginnt am 01.01.2016 
und endet am 31.12.2019. 

 
(2) Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht von einer der 

Vertragsparteien mit einer Frist von 6 Monaten vor Ablauf der Vertragsdauer gekün-
digt wird. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
 

(3) Abweichend von § 545 BGB gilt das Vertragsverhältnis nicht als auf unbestimmte Zeit 
verlängert, wenn der Betreiber bei Beendigung des Vertragsverhältnisses den Ge-
brauch des Vertragsgegenstandes fortsetzt. 
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(4) Die Stadt ist berechtigt, den Vertrag jederzeit kurzfristig zu kündigen, insbesondere 
wenn: 
 

- Der Nutzer den Vertragsgegenstand ohne die schriftliche Zustimmung der Stadt 
zu einem anderen als im § 2 dieses Vertrages genannten Zweck nutzt. 

- Ein anderer wichtiger Grund vorliegt, insbesondere wenn durch das Verhalten des 
Nutzers Umstände hervorgerufen worden sind, welche die Fortsetzung des Ver-
tragsverhältnissees als den Interessen der Stadt zuwiderlaufend erscheinen lässt. 

 
 

§ 4 Überlassung von Räumen an Dritte 
 

Die Überlassung von Räumen des Objektes an nichtgewerbliche sowie gewerbliche  
Interessenten, die mit Ihrer Tätigkeit den Nutzungszweck fördern, obliegt dem Land- 
kreis. 

 
 

§ 5 Nutzungsentgelt/Nebenkosten 
 

(1) Für die Überlassung des Vertragsgegenstandes wird kein gesondertes Entgelt erho-
ben. 

 
(2) Der Nutzer zahlt anteilig die Betriebskosten im Sinne der Betriebskostenvereinbarung 

(BetrKV) in der jeweils gültigen Fassung als monatliche Vorauszahlung nach Maßga-
be der Anlage 4b dieses Vertrages für zurzeit: 
 

- Heizung     Grundsteuern 
- Elektroenergie    Regenentwässerung  
- Kontrolle Feuerlöscher 

 
(3) Betriebskosten werden ab dem Zeitpunkt des Vertragsbeginns gezahlt. 

 
(4) Der Abrechnungszeitraum für die Betrieb- und Nebenkosten ist jeweils das Kalender-

jahr vom 01.01. bis zum 31.12. 
 

(5) Wirtschaftlich bedingte Änderungen der Vorauszahlung bleiben der Stadt jederzeit 
vorbehalten. Ebenso behält sich die Stadt vor, zurzeit nicht bekannte oder nicht er-
fassbare Betriebskosten ggf. auch rückwirkend ab Nutzungsbeginn zu erheben. 
 

(6) Soweit sich die allgemeinen Bewirtschaftungskosten des Nutzungsobjektes erhöhen, 
ist die Stadt nach vorheriger Ankündigung berechtigt, die Betriebskostenvorauszah-
lungen um die Mehrbeträge zu erhöhen. Entsprechendes gilt auch für die Erhe-
bung/Erhöhung der Grundsteuer oder sonstiger öffentlich-rechtlicher Abgaben. 
 

(7) Die Betriebskostenvorauszahlung ist monatlich, bis spätestens am 10. des Monats zu 
überweisen. 
 

Bankverbindung:  Sparkasse Oder-Spree 
IBAN:    DE40 1705 5050 2708 0001 80 
BIC:    WELADED1LOS 
Zahlungsempfänger:  Stadtkasse Eisenhüttenstadt 
Zahlungsgrund:  PK noch offen 
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§ 6 Zustand des Nutzungsgegenstandes 

 
(1) Dem Nutzer ist der Zustand des Nutzungsgegenstandes bekannt. Er erkennt ihn, 

dem Nutzungszweck entsprechend, als geeignet an. 
 

(2) Für alle zum Betrieb erforderlichen Genehmigungen hat der Nutzer selbst zu sorgen 
und diese auf Verlangen der Stadt vorzulegen. 
 

(3) Die Stadt übernimmt keine Haftung für Betriebsunterbrechungen und für Schäden, 
welche durch Feuer, Wasser, Einbruch oder Unfälle an Personen, am Inventar oder 
an den Anlagen des Nutzers entstehen. 
 

 
§ 7 Bauliche Veränderungen 

 
(1) Bauliche oder sonstige Veränderungen des Nutzungsgegenstandes durch den Nutzer 

bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stadt. 
 

(2) Ändert der Landkreis die Räume ohne Zustimmung, so kann die Stadt vom Landkreis 
die Wiederherstellung des vorherigen Zustandes verlangen, gerät der Landkreis da-
mit in Verzug, ist die Stadt berechtigt, den vorherigen Zustand auf Kosten des Land-
kreises wiederherstellen zu lassen. 
 

 
§ 8 Herrichtung, Instandsetzung, Schönheitsreparaturen 

 
(1) Der Landkreis ist verpflichtet, den Nutzungsgegenstand ordnungsgemäß und pfleg-

lich zu behandeln. Er ist für die Wartung, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaß-
nahmen aller ortsveränderlichen Anlagen und Gegenstände sowie für Schönheitsre-
paraturen verantwortlich. Zu den Schönheitsreparaturen gehören das Anstreichen 
oder Kalken der Wände und Decken, das Streichen der Heizkörper, Heizungs- und 
Wasserrohre, Türen und Fenster. 

 
(2) Die Stadt ist für die Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung der Gebäude und 

baulichen Anlagen, einschließlich aller fest mit dem Baukörper verbundenen techni-
schen Anlagen verantwortlich. Soweit der Landkreis dafür jedoch Zuschüsse von Drit-
ten erhält, wird die Stadt von dieser Verantwortung freigestellt. 
 

(3) Reparaturen an den vom Landkreis eingebrachten Gegenständen/Ausrüstungen ob-
liegen dem Nutzer. 
 

(4) Der Landkreis hat Schäden und Mängel, für die er einstehen muss, unverzüglich zu 
beseitigen. Kommt der Nutzer seinen Verpflichtungen trotz schriftlicher Abmahnung 
nicht nach, kann die Stadt das Erforderliche auf Kosten des Landkreises durchführen 
lassen. Einer vorhergehenden Mahnung oder Fristsetzung bedarf es nicht bei Gefahr 
weiterer Schäden. 
 

(5) Bei Gefahr im Verzug har der Landkreis das Recht und die Pflicht, die notwendigen 
Sicherungsmaßnahmen sofort ausführen zu lassen und hierüber die Stadt unverzüg-
lich zu informieren. Eine Auftragsverteilung über notwendige Sicherungsmaßnahmen 
hinaus bleibt der Stadt vorbehalten. 
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§ 9 Wärmeversorgung 

 
(1) Eine durch die Störungen oder Havarien bedingte teilweise oder völlige Unterbre-

chung der Wärmeversorgung berechtigt den Landkreis nicht zur Geltendmachung 
von Minderungs- oder Schadensersatzansprüchen gegenüber der Stadt. Dies gilt 
auch bei Betriebsstörungen aller Art, sofern kein schuldhaftes Verhalten der Stadt 
vorliegt. 

 
(2) Schäden, die der Landkreis durch Unterbrechung der Versorgung (Wärme, Wasser) 

oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung durch die Versorgungsunterneh-
men erleidet, werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften nach AVB Fern-
wärme § 6 und AVB Wasser § 6 geregelt. 
 

(3) Die Stadt weist den Landkreis vorsorglich darauf hin, dass er im Falle des § 9 Abs. 2 
dieses Nutzungsvertrages gegenüber den Versorgungsunternehmen aus unerlaubter 
Handlung keine weitergehenden Schadenersatzansprüche erheben kann, als sie in 
den AVB § 6 Abs. 1 bis 3 vorgesehen sind. 
 

(4) Schäden nach § 9 Abs. 2 dieses Nutzungsvertrages sind durch den Landkreis unver-
züglich der Stadt zur Weiterleitung an das betreffende Versorgungsunternehmen zu 
melden. 
 

 
§ 10 Elektroenergie und Wasserversorgung 

 
(1) Die vorhandenen Leitungsnetze für Elektrizität und Wasser dürfen vom Nutzer nur in 

dem Umfange in Anspruch genommen werden, dass keine Überlastung eintritt. Einen 
Mehrbedarf kann der Landkreis durch Erweiterung der Zuleitungen auf eigenen Kos-
ten nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Stadt decken. 

 
(2) Bei Störungen oder Schäden an den Versorgungsleitungen hat der Landkreis für so-

fortige Abschaltung zu sorgen. Sofern er hierzu nicht in der Lage ist oder wenn die 
Störung oder der Schaden sich auf andere Nutzer auswirkt, ist die Stadt oder ein von 
ihr Beauftragter unverzüglich zu benachrichtigen (Liegenschaftsamt Tel.: 03364 566-
509). 
 

(3) Wenn die Stromversorgung durch einen von der Stadt nicht zu vertretenden Umstand 
kurzfristig unterbrochen wird oder wenn Überschwemmungen oder sonstige Kata-
strophen eintreten, hat der Landkreis kein Minderungsrecht oder sonstige Ersatzan-
sprüche gegen die Stadt. 
 

 
§ 11 Reklame, Schilder, Automaten, Außenantennen 

 
(1) Die Anbringung von Lichtreklamen, Außenschildern, Warenautomaten, Schaukästen 

oder ähnlichen Vorrichtungen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der 
Stadt. Soweit behördliche Genehmigungen erforderlich sind, hat diese der Landkreis 
auf seine Kosten einzuholen. 

 
(2) Außenantennen dürfen nur im Einvernehmen mit der Stadt an der von ihr bezeichne-

te Stellen angebracht werden. 
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(3) Der Landkreis haftet für alle Schäden, die im Zusammenhang mit Anlagen dieser Art 
entstehen. Der Nutzer ist verpflichtet, auf Verlangen der Stadt bei Beendigung des 
Nutzungsvertrages den vorherigen Zustand wiederherzustellen. 
 

 
§ 12 Versicherungen 

 
(1) Der Landkreis ist verpflichtet, auf seine Kosten eine Haftpflicht,- Einbruch-, Diebstahl- 

und Vandalismusversicherung abzuschließen. Das von ihm eingebrachte Mobiliar ist 
gleichfalls durch den Landkreis zu versichern. 

 
(2) Die Stadt kann jederzeit einen Nachweis über den Abschluss der genannten Versi-

cherungen und über die regelmäßige Prämienzahlung verlangen. 
 

(3) Bei Eintritt eines des im Absatz 1 bezeichneten Versicherungsfalles ist der Landkreis 
verpflichtet, die ihm gezahlte Versicherungssumme ausschließlich zur Wiederbe-
schaffung und Wiederherstellung der versicherten Gegenstände zu verwenden. Der 
Stadt sind auf Verlangen hierüber entsprechende Belege vorzulegen. 
 

(4) Der Abschluss der Gebäudeversicherung obliegt der Stadt, die Kosten hierfür trägt 
die Stadt. 
 

 
§ 13 Haftung 

 
(1) Der Landkreis trägt die gesetzliche Haftpflicht, die mit dem Betrieb der in § 2 Abs. 1 

genannten Nutzungsart verbunden ist. Er hat die Stadt von allen Ansprüchen jedwe-
der Art, die gegen diesen von Dritten im Zusammenhang mit dem Betrieb des in § 2 
genannten Nutzungszweckes erhoben wird, unverzüglich freizustellen. 

 
(2) Soweit die Stadt wegen derartiger gegen sie geltend gemachter Ansprüche Dritte be-

friedigt, ist der Landkreis zur Ersatzleistung an die Stadt verpflichtet. 
 

(3) Der Stadt gegenüber haftet der Landkreis für alle Schäden, die durch ihn oder Dritte, 
für die er aufsichtspflichtig ist sowie seine Erfüllungsgehilfen, an der Nutzungssache 
verursacht werden. Solche Schäden muss der Landkreis auf eigene Kosten beseiti-
gen lassen. 
 

(4) Ferner haftet der Landkreis der Stadt für Schäden, die durch Verletzung der ihm ob-
liegen den Sorgfaltspflicht verursacht werden, insbesondere wenn Versorgungs- und 
Abflussleitungen, Toiletten unsachgemäß behandelt, die Räume unzureichend gelüf-
tet oder nicht ausreichend gegen Frost geschützt werden. 
 

 
§ 14 Straßenreinigung und Winterdienst 

 
 Der Stadt obliegt die Verkehrssicherungspflicht für den Nutzungsgegenstand, das  

heißt sie hat für die laufende Reinigung und den Winterdienst (Räum- und Streu- 
pflicht) auf ihre Kosten zu sorgen. 
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§ 15 Betreten des Nutzungsgegenstandes 

 
(1) Die Stadt oder von ihr Beauftragte können den Nutzungsgegenstand in Abstimmung 

mit dem Landkreis während der Öffnungszeit zur Prüfung des Zustandes betreten. 
Bei Gefahr im Verzug ist der Stadt oder ihren Beauftragten der Zutritt zu jeder Tages- 
und Nachtzeit zu gestatten. 

 
(2) Die Stadt oder von ihr Beauftragte können die Mietsache zum Zweck der Zählerable-

sung bzw. zum ausführen notwendiger Arbeiten an den Messeinrichtungen betreten. 
 
 

§ 16 Sonstige Vereinbarungen 
 

(1) Die Unterhaltung und Pflege des sich auf dem Nutzungsgegenstand befindlichen 
Baum- und Gehölzbestandes sowie die Pflege der Grünflächen liegen in Verantwor-
tung der Stadt. 

 
(2) Sollte durch einen Gutachter festgestellt werden, dass die Fällung eines Baumes 

notwendig ist, sind die Kosten für die Fällung durch die Stadt zu übernehmen. 
 

(3) Sicherungsmaßnahmen zum Schutz des Nutzungsgegenstandes sowie des Inventars 
gegen Einbruch und Diebstahl obliegen dem Landkreis auf seine Kosten. 
 

(4) Sofern der Nutzungsgegenstand von öffentlichen Ver- und Entsorgungsleitungen 
durchquert wird, hat der Landkreis diese, einschließlich zugehöriger Anlagen, zu dul-
den. Im Falle erforderlicher Instandhaltungsmaßnahmen bzw. Havarien ist den jewei-
ligen Versorgungsunternehmen der Zugang zu garantieren. 
 

 
§ 17 Beendigung des Nutzungsvertrages 

 
(1) Der Landkreis ist verpflichtet bei Beendigung des Vertrages das ihm überlassene Ge-

lände einschließlich des Gebäudes unentgeltlich an die Stadt zurückzugeben. 
 

(2) Mit Vertragsbeendigung ist der Nutzungsgegenstand vom Landkreis in ordnungsge-
mäßen Zustand mit allen, auch von ihm selbst beschafften Schlüssel, der Stadt zu 
übergeben. 
 

(3) Vom Landkreis während der Vertragszeit eingebrachten Verbesserungen oder von 
ihm unter Einhaltung der Regelung des § 7 Abs. 1 vorgenommenen baulichen Ver-
änderungen sind bei Vertragsende zu belassen und gehen, falls keine anderen Ver-
einbarungen getroffen werden, kostenlos in das Eigentum der Stadt über. 
 

 
§ 18 Anlagen 

 
 Folgende beigefügte Anlagen werden zum Bestandteil dieses Vertrages erklärt: 
 
 Anlage 5a) Luftbild – Depot Dokumentationszentrum (Diesterwegring) 
 Anlage 5b) Aufstellung Betriebs- und Nebenkosten 
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§ 19 Schlussbestimmungen 

 
(1) Den Vertragsparteien sind die besonderen gesetzlichen Schriftformerfordernisse der 

§§ 550, 578, 126 BGB bekannt. Sie verpflichten sich hiermit, auf jederzeitiges Ver-
langen einer Partei alle Handlungen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben, die 
erforderlich sind, um dem gesetzlichen Schriftformerfordernis Genüge zu tun und sich 
nicht auf die Nichteinhaltung der gesetzlichen Schriftform zu berufen. 

 
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrage unzulässig oder undurchführbar sein 

oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages da-
von unberührt. Statt der unwirksamen und undurchführbaren Bestimmung werden die 
Parteien eine solche Bestimmung vereinbaren, die dem mir der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung Gewollten am nächsten kommt. 
 

(3) Als Gerichtsstand wird Eisenhüttenstadt vereinbart. 
 

 
 
Eisenhüttenstadt, den      Beeskow, den  
 
 
 
 
…………………………………….    …………………………………… 
Stadt Eisenhüttenstadt     Landkreis Oder-Spree 


